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Stimmrecht fir die Finfte Schweiz

Ausbau der Blrgerrechte fir die Auslandschweizer

Wzhrend Tausende von italienischen Gastarbeitern flr die Parlamentswahlen in
ihre Heimat reisen, gibt es fir die rund 300 000 Auslandschweizer in aller
Welt keine Mdglichkeit, sich an Wehlen und Abstimmungen in der Schweiz zu be-
teiligen. Selbst ein junger Auslandschweizer, der hier die Rekrutenschule ab-
solviert, kann seine politischen Rechte nicht ausilben, weil er keinen Wohn-
sitz in der Schweiz hat. Denn grunds&tzlich kdnnen Schweizer Blrger ihr Stimm-
und Wahlrecht nur ausliben, wenn sie einen Schweizer Wohnsitz nachweisen. Der
vor sechs Jahren in die Verfassung aufgenommene Artikel Uber die Ausland-
schweizer gibt dem Bund jedoch das Recht, flr diese besondere Bestimmungen zu
erlassen, Das soll nun geschehen. Eine Studienkommission hat geprift, wie der
Finften Schweiz der Weg an die Urnen gedffnet werden kdnnte; sie wird ihre
Vorschlidge voraussichtlich noch vor den Sommerferien dem Bundesrat unterbreiten.

Der L&sungsvorschlag der Studienkommission geht daveon aus, dass auf eidgends-
sicher Ebene alle Auslandschweizer die gleichen politischen Rechte wie ihre in
der Schweiz wohnhaften Landsleute haben sollen. Zur Auslibung dieser Rechte miis-
sen sie allerdings in die Schweiz komien. Fir die Stimmabgabe soll, da ja kein
Schweizer Wohnsitz vorhanden ist, der Heimatort massgebend sein, doch sind Er-
leichterungen vorgesehen, damit die Stimme irgendwo in der Schweiz zuhanden des
Heimatortes abgegeben werden kann.

Denkbar ware jedoch auch die L&sung, dass die Schweizer im Ausland ihren Stimm-
zettel bei den Schweizer Konsulaten und Botschaften abgeben kdnnten. Aller-
dings misste die Schweiz dann den Blirgern anderer L&nder auf ihrem Territorium
Gegenrecht gewahren - was angesichts der hohen Zahl von Ausl&andern nicht be-
sonders erwlnscht ist. Die Studienkommission war ausserdem offenbar der An-
sicht, man dirfe von den Auslandschweizern, von denen ohnehin nur ein Teil den
Wunsch hat, ihre politischen Rechte auszuiliben, eine tats&chliche Prasenz er-
warten,

Natiirlich werden durch dieses System jene beglinstigt, die in den Nachbarldndern
der Schweiz wohnen; flr Schweizer in Uebersee, in Asien und Afrika dirfte es
kaum mdglich sein, mehrmals jahrlich zu Abstimmungen oder Wahlen in die Heimat
zu reisen. Immerhin leben aber etwa zwei Drittel der Auslandschweizer in Europa.
Eine Erleichterung ist vorgesehen: Auf Voranmeldung hin kann sich der Stimm-
willige die Unterlagen und Ausweise beispielsweise an das Stimmbiro einer Grenz-
stadt oder eines Ferienortes in der Schweiz schicken lassen und seine Stimme
dann dort abgeben. Die Reise an den Heimatort ist also nicht unbedingt notwen-
dig, lediglich die Reise in die Schweiz.

So soll sich die Finfte Schweiz an eidgendssischen Wehlen und Abstimmungen be-
teiligen kdnnen - mit Ausnaehme der Sténderatswahlen, die nach kantonalem Recht
vor sich gehen. Die kantonalen Gesetze jedoch werden durch die vorgesehene
Neuerung nicht beriihrt, die Kantone bleiben frei, ihren Birgern im Ausland das
Stimmrecht zu gewdhren oder nicht. Kantonales und kommunales Stimmrecht dirften
auch weniger dringende Anliegen der Auslandschweizer sein, halt es doch schon
schwer genug, sich im Ausland nur Uber die eidgendssischen Angelegenheiten auf
dem laufenden zu halten. In den Richtlinien flr Regierungspolitik hat der Bun-
desrat die Vorlage ans Parlament fir ein Bundesgesetz Uber die politischen
Rechte der Auslandschweizer noch fir dieses Jahr angekiindigt. Ob der Termin
eingehalten werden kann, wird vor allem davon abh&@ngen, wieviel Zeit das Ver-
nehmlassungsvexrfahren bei Kantonen und Auslandschweizern beanspruchen wird.



	Stimmrecht für die Fünfte Schweiz : Ausbau der Bürgerrechte für die Auslandschweizer

